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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §33 Abs1;

Beachte

Besprechung in: ÖStZB 1989, 165;

Rechtssatz

Das Vorbringen des Besch im Finanzstrafverfahren in Pausch und Bogen als "Schutzbehauptungen" hinzustellen und

dies ausschließlich damit zu begründen, der Besch unterliege nicht der Wahrheitsp@icht, grenzt an willkürliche

Unterstellung.
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